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Stufenkonferenzen

mitzuwirken und dort Erfahrungen
auszutauschen. Je nach Gruppe und
Initiative der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kann da sehr viel profitiert
werden.

Der Vorstand, der jeweils fur 2 Jahre
gewadhlt wird, befasst sich mit Anfra-
gen des ED und des BLV, und startet
(falls notig) bei den Mitgliedern Um-
fragen, die er dann auswertet und
weiterleitet. (Z. B. bei der Frage: Soll
das Schweizer Unterstufen-Singbuch
Uberarbeitet werden?)

Der Prasident nimmt an den Prasiden-
tenkonferenzen und an den Sitzun-
gen der Stufen- und Fachorganisatio-
nen des BLV teil. Nachdem die Sekun-
dar-, Real-, Kleinklassen-, Handar-
beits- und Turnlehrer und -lehrerin-
nen sowie die Kindergartner und Kin-
dergdrtnerinnen ihre eigenen Konfe-

renzen haben, ist es wichtig, dass sich
auch die grosste Gruppe (Primarlehrer
und Primarlehrerinnen) organisiert.
Wir werden demnachst ein Informati-
onsblatt und einen Einzahlungsschein
flr den Jahresbeitrag an die Lehrkraf-
te der 1.-3. Klasse verschicken. Wer
den Jahresbeitrag von Fr. 10.— auf
das Postcheckkonto 70-6779, stuko
1./2./3. Chur einzahlt, ist dabei.
Sicher durfen wir damit rechnen, dass
alle Lehrkrafte der 1.—3. Klasse aktive
stuko-Mitglieder werden.
Die 3./4.-Klasslehrer und -lehrerinnen
werden wohl von beiden Stufenkon-
ferenzen Post erhalten. |hnen ist es
natdrlich freigestellt, bei welcher Kon-
ferenz sie mitmachen wollen.
Nun wunschen wir allen viel Freude
und Zuversicht im neuen Schuljahr!
Regula Meier

Biindnerischer Arbeitslehrerinnenverband

Bericht liber die
Jahresversammlung 1990
in Landquart

Am 15. September 1990 hielt der
Bundnerische Arbeitslehrerinnenver-
band im Pfarreizentrum in Landquart
seine Jahresversammlung ab. Die
Kantonalprasidentin blickte auf die
wichtigsten Geschafte des vergange-
nen Jahres zurlck:
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— Neuerungen durch die erste Teilre-
vision der «Verordnung (ber die Be-
soldung der Volksschullehrer im Kan-
ton Graublnden»

— Generelle Reallohnerhohung
— Koedukation
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Zur Zeit in Uberarbeitung ist die zwei-
te Teilrevision der «Verordnung Uber

die Besoldung der Volksschullehrer im |
- Rucktritt der BALV-Vertreterin Nina

. Kunz aus dem Vorstand des Biindner

Kanton Graubunden». In Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand der Haus-
wirtschaftslehrerinnen

same Stellungnahme ein, die spezielle
Anliegen dieser beiden Berufskatego-
rien (Hauswirtschafts- und Handar-
beitslehrerinnen) enthalt:

— 28 Wochenlektionen werden als
angemessen empfunden.

— Vollpensen sollten ab 58. Altersjahr
um eine Abteilung reduziert werden
kdnnen. Auch Kolleginnen mit Teil-
amt sollen von einer Altersentlastung
nicht ausgeschlossen werden.

— Intensivfortbildung soll auch far
Lehrerinnen im Teilamt moglich sein.
Wegen zwei Riicktritten aus dem Vor-
stand (Ursi Caflisch nach elf, Patrizia
Caduff nach drei Jahren) kam es zur
Wahl von zwei neuen Vertreterinnen:
Emmi Monstein, Maienfeld, und Do-
rette Rohrer, Zuoz.

Das Traktandum «Antrdge» brachte
die Zustimmung fir den Beitritt zum
LCH (Beitrag ab 11 Lektionen wo-
chentlich: 42 Franken/Jahr). Die Jah-
resbeitrdge wurden im Ubrigen wie
folgt festgesetzt: Passivmitglieder: 10
Franken, bis 15 Lektionen pro Wo-
che: 46 Franken, 16 und mehr Lektio-
nen pro Woche: 55 Franken.

Zum erstenmal ernannte die Ver-
sammlung einen Mann zum Ehren-
mitglied des BALV: Albert Sutter, Ver-

reichten die |
beiden Berufsverbiande eine gemein- § gartnerin in diesem Gremium Einsitz

- nehmen. Nina Kunz wurde fir den
- sechsjahrigen Einsatz im Vorstand des
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walter der Versicherungskasse seit
1973, erhielt auf diese Weise den
wohlverdienten Dank. Nach dem

Lehrervereins wird nun eine Kinder-

BLV gedankt.

Unter Varia wurde der Unzufrieden-
heit dartiber Ausdruck verliehen, dass
verschiedene Lehrmittel nicht termin-
gerecht geliefert wurden. Ein bren-
nendes Thema kam unter dem Stich-
wort «Koedukation» zur Sprache: Zur
Zeit wird an der Ausarbeitung von
Modell 3 gearbeitet. Eine Lehrplan-
gruppe Handarbeit/Werken unter der
Leitung von Margrit Walker befindet
sich in Bildung. Zwei Arbeitslehrerin-
nen, Lidia Naber und Anita Gabathu-
ler, konnten darin Einsitz nehmen.
Auch flr das Fach Hauswirtschaft
wird eine Arbeitsgruppe zusammen-
gestellt. In diesem Zusammenhang
nahm der Beauftragte fir Volksschul-
und Weiterbildungsfragen, Paul Ra-
gettli, Stellung zum Unterricht in ge-
schlechtlich getrennten Gruppen: Der
Forderung, dass die Vermittlung des
gleichen Bildungsangebotes im Be-
reich der Handarbeit auch auf seedu-
kativer Basis maglich sein sollte, stehe
grundsatzlich nichts entgegen. Es
musse aber grindlich Uberlegt wer-
den, ob, wo und unter welchen Vor-
aussetzungen dies notwendig und
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sinnvoll sei. Auf die Frage, wann mit
der Einflhrung der Koedukation ge-
rechnet werden musse, wurde wie
folgt geantwortet: Einfihrung Koe-
dukation Hauswirtschaft voraussicht-
lich auf Schuljahr 1992/93, Einfiih-

rung der Koedukation Handarbeit
etwa Schuljahr 1992/93 oder etwas
spater.
(durch die Redaktion gekiirzte
Fassung des Protokolls von
Ursi Caflisch)

Biindner Kindergértnerinnenverein

Lohnempfehlung

Das Erziehungsdepartement hat uns
auf Anfrage folgendes mitgeteilt:
«1. Da die Besoldung der Kindergart-
nerinnen zurzeit noch ausschliesslich
in der Zustandigkeit der Gemeinden
liegt, musste sich das Erziehungsde-
partement darauf beschranken, den
Gemeinden Empfehlungen in bezug
auf die Mindestbesoldung der Kinder-
gartnerinnen abzugeben. Irgendwel-
che Vorschriften kdnnen den Ge-
meinden diesbezliglich nicht gemacht
werden. Hingegen haben wir lhnen
und dem Bundner Lehrerverein aus-
driicklich mitgeteilt, dass das Erzie-
hungsdepartement auf entsprechen-
de Meldung hin gerne bereit ist, an
einzelne Gemeinden spezielle Emp-
fehlungen zu richten.

2. Da fur die Kindergartnerinnen kei-
ne gesetzlichen Bestimmungen far
die Mindestbesoldung durch die Ge-
meinden bestehen, kdénnen fur sie
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selbstverstandlich auch keine speziel-
len Gehaltslisten erstellt werden. Hin-
gegen haben wir die Gemeinden
ebenso wie die Kindergartnerinnen-
vereine im Sinne einer Empfehlung
ausdrlicklich  darauf hingewiesen,
dass flir die Kindergartnerinnen die
gleichen Besoldungsansatze wie flr
die Arbeits- und Hauswirtschaftsleh-
rerinnen gelten sollten. Diese Gehalts-
listen werden selbstverstandlich auch
den Arbeits- und Hauswirtschaftsleh-
rerinnen nicht einzeln zugestellt, son-
dern jeweils im Bindner Schulblatt
bekanntgegeben. Sie wurden wah-
rend des Schuljahres 1989/90 im
Blndner Schulblatt Nr.4 und Nr. 5
veroffentlicht. Da die Blndner Kinder-
gartnerinnen  wie die  Arbeits-
und Hauswirtschaftslehrerinnen dem
Blndner Lehrerverein angehoren, ha-
ben sie somit die Mdglichkeit, die
geltenden Besoldungsansatze jeweils



	Bündnerischer Arbeitslehrerinnenverband

